Sitzung des Ausschusses für Bau- und Planungsangelegenheiten der Gemeinde Langerwehe vom 08. Dezember 2010
Ausschussvorsitzender Zietz begrüßt die Anwesenden und stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass form- und fristgerecht eingeladen worden und der Ausschuss beschlussfähig sei. 

Kinderspielplätze im Gemeindegebiet

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 28. 10. 2010 beschlossen, eine Prioritätenliste für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. neuer Spielgeräte für die Spielplätze der Gemeinde vorzulegen. 

Am 02. 11. 2010 wurden die Spielplätze gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden (Herrn Zietz), dem Bauhof (Herrn Hohenadel) und der Verwaltung (Herrn Kühlmann) unter teilweiser Beteiligung der Ortsvorsteher abgefahren und ein Zustandsbericht erstellt. 

Die Kosten für notwendige Instandsetzungen und neue Spielgeräte wurden ermittelt und nach den Gesichtspunkten der Dringlichkeit in einer Prioritätenliste zusammengefasst.  

Bisher sind Mittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten mit 4.000,00 €/Jahr veranschlagt.

Es wäre wünschenswert, die Mittel zu erhöhen und wie vorgeschlagen in den nächsten drei Jahren zur Verfügung zu stellen. 

In der Gemeinde befinden sich zzt. 22 Spielplätze:

1.) Schlich, Schmiedestraße (Schützenplatz),

2.) Schlich, Martinusschule,

3.) Schlich, Ring-/Wiesenstraße,

4.) Merode, Kreuzherrenstraße,

5.) D’horn, In der Klaus,

6.) Geich, Herrengarten,

7.) Obergeich, Pützhecke,

8.) Pier, Indener Weg,

9.) Pier, Pierer Straße,

10.) Jüngersdorf, Auf dem Feldchen,

11.) Jüngersdorf, Amselweg,

12.) Luchem, Driesch,

13.) Langerwehe, Exmouth-Platz,

14.) Langerwehe, Johannes-Haack-Straße,

15.) Langerwehe, Im Meisenbusch,

16.) Langerwehe, Ulhausgasse,

17.) Langerwehe, Dechant-Kallen-Straße,

18.) Langerwehe, Neustraße,

19.) Langerwehe, Seelebach,

20.) Hamich, Klosterstraße,

21.) Heistern, Hamicher Straße,

22.) Heistern, Döllersfeldchen.

Mit Schreiben von 31.10.2010 fordern mehrere Anlieger die Gemeinde zur Wiederherstellung des Spielplatzes Wiesenstraße/Südstraße auf. 

Die Neuanlegung des Spielplatzes ist in der Prioritätenliste aufgeführt. 

Ausschussmitglied Reinartz erläutert, dass es aufgrund der geringen Entfernung zwischen der Ring-/Wiesenstraße und dem geplanten Spielplatz im Baugebiet Niederbusch nicht erforderlich sei, den Spielplatz in der Ring-/Wiesenstraße zu erhalten.

Er stellt daher im Namen der CDU-Fraktion den Antrag, diesen Spielplatz aufzulösen. 

Nach diesem Antrag gibt Bürgermeister Göbbels eine Stellungnahme zu dem an ihn persönlich gerichteten Schreiben ab und erklärt, dass er im Stil des Schreibens eine gewisse Form der Aggressivität sehe. 

Weiterhin ist er der Auffassung, dass die Angelegenheit sicherlich auch kurzfristig in einem Gespräch mit der Verwaltung hätte geklärt werden können, wenn die Verfasser des Schreibens dies gewollt hätten.

Ausschussvorsitzender Zietz teilt mit, bei der Begehung habe er feststellen können, dass sich die Spielplätze bis auf den am 

Exmouth-Platz in einem guten Zustand befinden. Die Plätze sind insgesamt gut gewartet und befinden sich in einem gepflegten Zustand.

Dafür dankt er den mit der Wartung und Kontrolle befassten Mitarbeitern.

Die Demontage des Holzzaunes und der Spielgeräte am Spielplatz

Ring-/Wiesenstraße sei wegen deren schlechten Zustand und der damit verbundenen Unfallgefahr erfolgt.

Den Stil des Schreibens der zwei Einwohnerinnen an den Bürgermeister beurteilt Ausschussvorsitzender Zietz als ungehörig und anmaßend.

Ein Gespräch mit dem Bürgermeister wäre der richtige Weg gewesen.

Leider vermittle der Stil des Briefes aber den Eindruck, dass dieses gezielt nicht beabsichtigt war.

Bei den Unterzeichnern der dem Schreiben beigefügten Unterschriftenliste handelt es sich um zwei Anwohner der Ring-/Wiesenstraße mit Kindern im Spielplatzalter. Die übrigen Unterzeichner mit Kindern im entsprechenden Alter wohnen im Neubaugebiet „Am Niederbusch“. 

Dort ist ein Spielplatz geplant, der lt. Erschließungsvertrag bis Ende 2010 fertig gestellt sein sollte.

Im persönlichen Gespräch mit dem Großteil der Unterzeichner hat der Ausschussvorsitzende diesen mitgeteilt, dass der Investor die Fertigstellung des Spielplatzes bis Mai 2011 zugesagt hat.

In direkter Ansprache an Ausschussmitglied Riediger erinnert Herr Zietz an dessen mehrfache Anfragen zum Spielplatz Ringstraße-/Wiesenstraße und stellt fest, dass bei ihm der Eindruck entstanden ist, dass diese Anfragen und der Brief an den Bürgermeister in Zusammenhang stehen, um zu vermitteln in Schlich gäbe es einen Spielplatznotstand.

Das sei aber keineswegs der Fall.

Insgesamt sei die Gemeinde Langerwehe mit ihren überwiegend ländlichen Orten mit 22 Spielplätzen gut aufgestellt.

Die Stadt Düren mit ihren Ballungsgebieten, wo die Kinder keine Spielmöglichkeiten auf eigenen Grundstücken haben, unterhalte z.B. nur  136 Spielplätze.

Herr Riediger teilt darauf mit, dass er an der Verfassung des Schreibens nicht beteiligt war und auch keinen Einfluss auf dessen Inhalt genommen habe.

Für eine Verärgerung der Verfasser wegen der Demontage der Spielgeräte habe er allerdings Verständnis.

In der folgenden Aussprache wird auf Grund der Veränderung der Bevölkerungsstruktur eine Überprüfung der Notwendigkeit von 22 Spielplätzen angeregt.

Dazu verweist die Verwaltung darauf, dass in jedem Ort mindestens ein Spielplatz erhalten bleiben sollte.

Alle Fraktionen bringen ihre Zustimmung zum Antrag der CDU-Fraktion zum Ausdruck.

Bei dem Investor soll mit Nachdruck darauf gedrungen werden, dass der Spielplatz Am Niederbusch im Frühjahr 2011 gebaut wird.

Einigkeit besteht ebenfalls darüber, die in der Prioritätenliste aufgeführten Kosten zu beantragen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig:

Den Spielplatz Ring-/Wiesenstraße nach der Fertigstellung des Spielplatzes Am Niederbusch zu schließen;

in seiner nächsten Sitzung über die Prioritätenliste zu beraten und diese zu beschließen;

dem Haupt- und Finanzausschuss zu empfehlen, in die Haushalte der Jahre 2011, 2012 und 2013 jeweils 15.000,00 € für die Spielplätze einzustellen.

Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Erhaltung und Entwicklung des 
zentralen Versorgungsbereiches der Gemeinde sowie Erlass einer
Veränderungssperre für diesen Bereich

In seiner Sitzung am 10.09.2010 hat der Ausschuss für Bau- und

Planungsangelegenheiten dem Entwurf des Einzelhandelsstandort-

und Zentrenkonzeptes zugestimmt. Weiterhin hat er beschlossen,

die Verwaltung zu beauftragen, das Konzept mit Behörden und

Organisationen abzustimmen. Den betroffenen Behörden wurde das

Konzept zwischenzeitlich zur Stellungnahme vorgelegt. 

Empfehlung und Ziel des Einzelhandelkonzeptes ist u.a., den

zentralen Versorgungsbereich zu erhalten und zu entwickeln.

Hierzu heißt es in 5.3: „Die Entwicklung des zentrenrelevanten

Einzelhandels ist auf die gewachsene Ortsmitte zu konzentrieren um 

diese nachhaltig in ihrer Versorgungsfunktion zu stärken (…).“

Das Einzelhandelskonzept stellt lediglich eine behördeninterne Empfehlung dar und hat keine Außenwirkung. Die Inhalte sind jedoch von enormer Bedeutung und sollten, um die verbrauchernahe Versorgung zu gewährleisten und schädliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich zu vermeiden, bauleitplanerisch gesichert werden. Hierdurch kann die Ansiedlung ungewünschter Vorhaben gesteuert werden.

Zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche hat der Gesetzgeber den § 9 Abs. 2a BauGB mit der BauGB-Novelle 2007 neu eingeführt.

Nach § 9 Abs. 2a BauGB kann für im Zusammenhang bebauten Ortsteile zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 BauGB zulässigen Nutzungen zulässig, unzulässig oder nur ausnahmsweise zulässig sind.

Pläne nach § 9 Abs. 2a BauGB können im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt werden.

Bei dem im Einzelhandelskonzept ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereich handelt es sich größtenteils um einen so genannten unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB.

Der Flächennutzungsplan weist diesen Bereich als gemischte Baufläche aus.

Um zu verhindern, dass in diesem Bereich unerwünschte, dem Einzelhandelskonzept entgegenlaufende Vorhaben realisiert werden, sollte daher ein Bebauungsplan entsprechend § 9 Abs. 2a BauGB aufgestellt werden.

Innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches liegen teilweise die Bebauungspläne F 3 und F 7. Für diese bereits beplanten Bereiche findet der § 9 Abs. 2a BauGB keine Anwendung. Daher sind diese in jeweils gesonderten Änderungsverfahren dem Einzelhandelskonzept entsprechend anzupassen.

Die Änderungsbereiche beziehen sich nur auf die Grundstücke, die im Einzelhandelskonzept als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen sind.

Ein Planungsbüro ist mit der Erstellung der Planunterlagen zu beauftragen.

Zur Sicherung dieser Planung sollte darüber hinaus eine Veränderungssperre gem. § 14 BauGB erlassen werden.

Über den Erlass einer Veränderungssperre entscheidet der Rat.

Die Kosten der Bauleitplanung trägt die Gemeinde Langerwehe. Haushaltsmittel stehen in 2010 und 2011 zur Verfügung.

Nach Beantwortung und Klärung einiger Fragen in denen es auch um die möglichen Nutzungsänderungen im Ortskern geht, über die nach dem Erlass der Veränderungssperre von Fall zu Fall entschieden werden muss, und insgesamt drei verschiedene Bauleitplanverfahren (Änderungen der bestehenden Bebauungspläne F 3 und F 7 sowie Neuaufstellung des Bebauungsplanes F 10) durchgeführt werden müssen, beschließt der Ausschuss einstimmig nach § 2 (1) BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes (F 10) nach § 9 Abs. 2a BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB für den unbeplanten, im Zentren- und Einzelhandelskonzept ausgewiesenen, zentralen Versorgungsbereich.

Weiterhin beschließt er einstimmig, gemäß § 2 (1) BauGB die Bebauungspläne F 3 und F 7 im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern.

Zudem empfiehlt der Ausschuss dem Rat einstimmig, für die oben genannten Bereiche eine Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB zu erlassen.

Bauvoranfrage zur Errichtung einer Spiel- und Unterhaltungshalle in

Langerwehe, Hauptstraße

Mit Datum vom 25.10.2010 ist bei der Gemeinde Langerwehe über die Kreisverwaltung Düren eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer Spiel- und Unterhaltungshalle in einem bestehenden Geschäftslokal eingegangen. 

Das Vorhaben liegt im Bereich des zentralen Versorgungsbereiches von 

Langerwehe, für den, wie in TOP 4 beschrieben, der Bebauungsplan 

F 10 aufgestellt werden soll. Zur Sicherung der Planung wurde dem 

Rat empfohlen, in seiner Sitzung am 15.12.2010 eine Veränderungs-

sperre gemäß § 14 BauGB zu erlassen. 

Gemäß § 36 (2) BauGB hat die Gemeinde innerhalb von zwei Monaten 

über die Erteilung des Einvernehmens zur v.g. Bauvoranfrage zu 

entscheiden.

Da zu erwarten ist, dass die eingereichte Bauvoranfrage

möglicherweise dem zukünftigen Bebauungsplan widerspricht, ist

bei der Baugenehmigungsbehörde (Kreis Düren) die Zurückstellung des 

Baugesuchs gemäß § 15 BauGB zu beantragen.

Hierdurch wird die Entscheidung über das Einvernehmen bis zu

zwölf Monate ausgesetzt. 

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten beschließt einstimmig die Zurückstellung des Baugesuches gemäß § 15 BauGB.

Erweiterung eines Verbrauchermarktes im Gewerbegebiet;

hier: Anlegung einer zweiten Parkplatzzufahrt

Ein Architekturbüro hat im Auftrag eines Verbrauchermarktes beantragt, von der Hauptstraße eine Zufahrtsmöglichkeit zum Parkplatzgelände zu schaffen.

Hierfür hat das Büro zwei Varianten vorgelegt:

Variante A

Verlängerung der vorhandenen Straße vom Wendehammer bis zur Hauptstraße (B 264 alt) mit einseitigem Gehweg

Variante B

Zu- und Abfahrt von der Hauptstraße zum Parkplatz (ohne direkte Durchfahrt ins Gewerbegebiet)

In Absprache mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Düren wird von der Verwaltung die Variante A befürwortet.

Die Kosten der Umbaumaßnahmen werden vom Antragsteller getragen.

Nach kurzer Erläuterung, dass man nach Auffassung des Kreises Düren (Straßenverkehrsamt) den vorhandenen Wendehammer beibehalten soll,  beschließt der Ausschuss einstimmig den Ausbau in der Variante A (Verbindung zum Wendehammer).  

Straßenbäume im Gemeindegebiet;

hier: Bäume „Auf dem Feldchen“

Mit Datum vom 18.11.2010 ist das Schreiben eines Anliegers im Bereich „Auf dem Feldchen 2 – 4“ bei der Verwaltung eingegangen.

In dem Schreiben wird darüber Beschwerde geführt, dass die in den Parkbuchten stehenden Kiefern sowohl starke Harzverschmutzungen an geparkten Autos verursachen, als auch mit ihren Zapfen und Nadeln erheblichen Schmutz auf der Straße hinterlassen.

Der Beschwerdeführer hält zwar zunächst einen großzügigen Rückschnitt für ausreichend, bittet jedoch langfristig über eine andere Lösung (ähnlich wie im Bereich der Straße „Zur Kalkbahn“ in 2009 entschieden) nachzudenken.

Bei der im Januar 2009 durchgeführten Ortsbesichtigung der Kiefern in den Straßen „Zur Kalkbahn“ und „Auf dem Feldchen“ sind zwar auch die nunmehr in Rede stehenden Bäume begutachtet worden, aufgrund der nicht so gravierenden Straßenschäden durch Wurzeln wurden sie jedoch nicht mit in die seinerzeit beschlossene Maßnahme (Entfernung und Ersatzbepflanzung) einbezogen. 

Gleichwohl sind die vorgebrachten Schäden bzw. Verunreinigungen so gravierend, dass auch hier über eine Entfernung der Kiefern und Ersatzbepflanzung ähnlich wie bei der Maßnahme 2009 nachgedacht werden sollte.

Ausschussvorsitzender Zietz führt dazu aus, dass Nadel- oder Laubfall nicht zum Anlass genommen werden kann, Bäume zu entfernen.

Im vorliegenden Fall handele es sich aber um die Verursachung von Schäden an Straßenbelägen mit damit verbundenen hohen Kosten und

Gefahren.

In den Beeten dieser Baumstandorte sei eine erhaltenswerte und ausreichende Unterpflanzung vorhanden. Daher sollten diese Bäume ersatzlos ohne Wurzeln entfernt werden.

Wenn aber über die Entfernung dieser Bäume befunden wird, sollte man

gleichzeitig drei weitere Kiefern in der Straße „Auf dem Feldchen“

in die Beratung einbeziehen.

Diese Bäume hätten allerdings keine Unterpflanzung, müssten mit Wurzeln entfernt werden und es sei Ersatz nötig.

Ausschussmitglied Knorr teilt mit, dass im Stichweg „Am Königsbusch“ im Bereich der Wohnhäuser 27 und 29 zwei Platanen stehen, deren Wurzeln bereits das umliegende Pflaster beschädigt haben; er  

bittet darum, auch diese Platanen zu entfernen. Er werde für einen Ersatzbaum die Patenschaft und die Kosten (300,00 € bis 400,00 €) übernehmen.

Nach Beratung beschließt der Ausschuss einstimmig,

a ) 
4 Kiefern, bei denen eine Unterbepflanzung vorhanden ist, ohne  

     Wurzeln ersatzlos zu entfernen,

b)
3 Kiefern im Bereich der Straße „Auf dem Feldchen“ mit Wurzeln zu entfernen und dort eine Ersatzpflanzung durchzuführen,    

c) 2 Platanen im Bereich der Wohnhäuser Am Königsbusch 27 und 29

     mit Wurzeln zu entfernen und eine Ersatzpflanzung durchzuführ-

     ren.

     Die Kosten für einen Ersatz werden von Herrn Knorr übernommen.

d)   Um die Ersatzpflanzen zu bestimmen, soll ein Ortstermin mit 

     Herrn Landschaftswart Schneider, Herrn Knorr und der Verwaltung

     durchgeführt werden.

Fahrbahnmarkierung im Bereich der Hauptstraße     

Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Knorr, wann der Beschluss durchgeführt werde, die Fahrbahn im Bereich der Hauptstraße in Stütgerloch farblich zu markieren um die Straßenbreite optisch zu verringern, teilt die Verwaltung mit, die Angelegenheit werde voraussichtlich im Frühjahr 2011 durchgeführt.

gez. Zietz
Ausschussvorsitzender    
